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 Allgemein 

Abstract 
Die Qualität der Signalisation der grenzüberschreitenden Wanderwegverbindungen ist grössten-
teils nicht bekannt. Durch eine Analyse des Wegweiserinventars in der Schweiz, von Kartenmate-
rial und mittels Befragungen im In- und Ausland wurde festgestellt, dass die Zielsignalisation, die 
von Graubünden her an die Landesgrenze weist, im Ausland häufig nicht aufgenommen und wei-
tergeführt werden; umgekehrt sind Ziele in der Schweiz an den Wegen im Ausland nicht durchge-
hend signalisiert. Wanderungen zu Zielen in der Schweiz werden in den Nachbarländern spärlich 
vermarktet.  
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1. Ausgangslage 

Der Kanton Graubünden weist, bei einer Fläche von 7‘105 km2 und einer Grenzlinie von gut 1‘000 
km, ein Wanderwegnetz von rund 11‘000 km auf. Auf rund 1/3 der gesamten Kantonsgrenze stösst 
Graubünden an die benachbarten Kantone Tessin, Uri, Glarus und St. Gallen. 2/3 der Kantons-
grenze, was 700 km entspricht, bilden gleichzeitig die Landesgrenze zu den Ländern Liechten-
stein, Österreich und Italien. Bei dieser Ausgangslage versteht es sich von selbst, dass viele 
grenzüberschreitende Wanderwege existieren. 
Eine lückenlose, durchgehende Signalisation in beide Richtungen trägt massgeblich zur hohen 
Qualität des bestehenden Wanderwegnetzes bei. Dies gilt selbstverständlich auch für die grenz-
überschreitenden Wanderwege.  

2. Vorgabe 

Die Angebotsanalyse im Rahmen des Konzeptes graubündenHIKE kommt zum Fazit 12: Die Sig-
nalisation bei grenzüberschreitenden Wanderwegen ist teilweise ungenügend. Die Aussage be-
zieht sich auf Länderübergreifenden Wanderwege. Daraus resultierte die Massnahme M121: 
Überprüfen der Signalisation von grenzüberschreitenden Wanderweg-Verbindungen. 
Durch die Prüfung, welche in Form von Büroarbeit und ohne örtliche Kontrollbegehungen erfolgt, 
soll festgestellt werden, ob alle Wanderwege, die von Graubünden her an die Landesgrenze signa-
lisiert sind, im Ausland auch weitergeführt werden. Auch die Signalisation in der Gegenrichtung, 
sprich die Zielorte in der Schweiz, werden soweit möglich eruiert. 

3. Ziel der Massnahme 

Die folgenden Punkte sollen festgestellt werden: 
a) Welche Wanderwege sind über die Landesgrenze signalisiert und welche entsprechenden Ziel-

orte sind auf den Wegweisern angebracht? 
b) Welche Ziele in der Schweiz sind im angrenzenden Ausland auf den Wanderweg-

Signalisationen aufgeführt? 
c) Wie sieht das Wanderwegnetz im angrenzenden Ausland aus? 
d) Im Zusammenhang mit diesen Abklärungen soll versucht werden folgendes herauszufinden: 

Wie stark werden Wanderungen über die Grenzen vermarktet und wie hoch sind die “Frequen-
zen“. 

Abschliessend sollen weiterführende Massnahmen zur Optimierung des Wanderwegnetzes und 
dessen Signalisation vorgeschlagen werden. 

4. Vorgehen 

In einem ersten Schritt wurden aufgrund des offiziellen Wanderweg-Inventars die grenzüberschrei-
tenden Wanderwege zum Ausland ausgeschieden. Mit Hilfe des Wegweiser-Inventars konnte dann 
festgestellt werden, welche Wanderwege effektiv von Graubünden über die Grenze signalisiert und 
wo Wegweiser mit Zielen im Ausland versehen sind. 
Im angrenzenden Ausland wurden möglichst viele und aktuelle Informationen zu den Wanderwe-
gen, deren Signalisation und den darauf basierenden Angebote eingeholt. Dies betrifft das Fürs-
tentum Liechtenstein, in Österreich die Regionen und Destinationen in den Bundesländern Vorarl-
berg und Tirol und in Italien die Provinzen Südtirol und Lombardei. Mit Hilfe der detaillierten Aus-
wertung der bestehenden Situationen und Grundlagen in Graubünden und den angrenzenden Re-
gionen im Ausland, werden entsprechende Massnahmen vorgeschlagen. 
Im Anhang 1 ist die geplante Vorgehensweise detailliert festgehalten. 
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5. Ergebnisse der Überprüfung 

5.1. Online-Befragung 

Die Analysen des vorliegenden Berichts basieren zur Hauptsache auf der Onlinebefragung und auf 
persönlichen telefonischen Interviews.  
Dazu wurden gezielt Fragen an die Fachpersonen aus diesem Umfeld, sowie die Organisationen 
für die Infrastrukturen im Bereich Wandern gestellt. In der Befragung ging es um die Signalisation 
der Wanderwege, sowie um Wanderweg-Infrastruktur, die Vermarktung der Wege und mögliche 
Massnahmen für die Qualitätssteigerung auf diesen Wanderwegen. (Anhang 2) 

5.2. Organisation 

In der Befragung (Online und Telefon) konnten verschiedene touristische Organisationen, Ge-
meinden und Wanderwegverantwortliche rund um die Signalisation von grenzüberschreitenden 
Wanderwegverbindungen Auskunft geben. Von den 94 angeschriebenen Stellen gingen 26 Ant-
worten ein, was eine Rücklaufquote von 28 % ergibt. Unter dem Aspekt, dass in vielen Regionen 
mehrere Stellen angeschrieben und die Antwort in der Folge nur von der für das Wanderwegwe-
sen verantwortlichen Stellen einging, ist der Rücklauf recht erfreulich. Dieser Schlussbericht ba-
siert somit auf der Einschätzung der 26 Stellen. 

 
5.3. Beziehung zur Nachbarschaft 

Fast die Hälfte der Organisationen unterhält einen guten Kontakt zur Nachbarschaft. Bei 31 % ist 
diese konstruktiv und bei 15 % eher konstruktive. Mehr als die Hälfte der Organisationen haben 
keine oder eher eine unkonstruktive Beziehung zur grenzüberschreitenden Organisation. 
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5.4. Ziele der grenzüberschreitenden Wanderwege 

Neben der Nutzung der Infrastruktur und der Wanderangebote sind die Zufriedenheit der Nutzer 
und die Beurteilung der Wanderweg-Angebote von besonderem Interesse. Dazu wurde in der Be-
fragung nach der Anzahl der grenzüberschreitenden Wanderwege gefragt. 84 % der befragten 
Organisationen, möchten die Anzahl der Wanderwege beibehalten. Nur gerade 8 % der Organisa-
tionen möchten die Wege ergänzen und 8 % würden Wanderwege aufheben. 

 
 

5.5. Beurteilung der Signalisation 

Die Signalisation der Wanderwege beurteilen 76 % der antwortenden Stellen in Graubünden und 
im Ausland als gut und 12 % als sehr gut. Nur gerade 4 % der Organisationen sehen die Wander-
wege als schlecht und 8 % als eher schlecht signalisiert. 
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6. Ausscheidung der grenzüberschreitenden Wanderwege 

 
 

 

7. Wege gemäss Kartenmaterial 

Die Untersuchung und der Abgleich der Landeskarten Österreich 1:50`000 und die italienische 
„Kompass“ mit der Landeskarte Swisstopo ergab einige Abweichungen zu den in Graubünden offi-
ziellen grenzüberschreitenden Wanderwegen. Auf den Wanderkarten sind nur 8 der 103 grenz-
überschreitenden Wege im angrenzenden Ausland nicht als Anschlusswege eingezeichnet. 

Ein wichtiger Faktor eines guten Wanderweges bildet die richtige Oberfläche. Die Abklärungen 
haben ergeben, dass lediglich 7 grenzüberschreitende Wanderwege mit einem suboptimalen Hart-
belag versehen sind. Alle andern Wanderwege weisen eine natürliche Oberfläche auf. Die ent-
sprechenden Angaben finden sich im Anhang 4. 
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8. Feststellungen 

Die in der Schweiz zur Anwendung gelangende Signalisationsnorm SN 640 829a und die weiter-
führenden Handbücher sehen keine besonderen Richtlinien oder Massnahmen für die grenzüber-
schreitenden Wanderwege vor. 

a) Welche Wanderwege sind über die Landesgrenze signalisiert und welche entsprechenden Ziel-
orte sind auf den Wegweisern angebracht? 
Die entsprechenden Angaben finden sich im Anhang 4 in den Spalten Zielangaben. 

b) Welche Ziele in der Schweiz sind im angrenzenden Ausland auf den Wanderweg-
Signalisationen aufgeführt? 
Beim Eruieren der Standorte respektive der angebrachten Wegweiser im benachbarten Ausland 
stellte sich heraus, dass im Fürstentum Liechtenstein sowie im Bundesland Vorarlberg und min-
destens teilweise auch in der Provinz Lombardei (Val Valtellina) nach vergleichbaren Normen 
oder Richtlinien wie in Graubünden signalisiert wird. In den übrigen Regionen ist keine oder 
keine einheitliche Wegweiserplanung festzustellen. Aus den oben erwähnten Regionen haben 
wir auch Standortblätter aus einem Wegweiserinventar erhalten, die mit denen aus Graubünden 
vergleichbar sind. Aufgrund der bei den Recherchen gemachten Feststellungen muss davon 
ausgegangen werden, dass in den weiteren Regionen ein Wegweiserverwaltungssystem fehlt 
und keine regelbasierte Signalisation vorgenommen wurde (siehe Beispiele 1 - 4). Die im Aus-
land signalisierten Ziele in der Schweiz sind deshalb nur durch eine Begehung im Gelände zu 
erfassen. 

c) Wie sieht das Wanderwegnetz im angrenzenden Ausland aus? 
Im Kanton Graubünden wird das offizielle Wanderwegnetz im kantonalen Geografischen Infor-
mationssystem (GIS) geführt und verwaltet. Aufgrund der telefonischen Gespräche und den 
Rückmeldungen aus den Regionen zeigt sich zu diesem Thema ein ähnliches Bild wie bei der 
Wegweisung. Im Fürstentum Liechtenstein sowie im Bundesland Vorarlberg wird das Wander-
wegnetz in einem Wegverwaltungssystem geführt. In allen weiteren Regionen erhielten wir kei-
ne Informationen über ein solches System. 

d) Im Zusammenhang mit diesen Abklärungen soll versucht werden, folgendes herauszufinden: 
Wie stark werden Wanderungen über die Grenzen vermarktet, und wie hoch sind die “Frequen-
zen“. 
Bei den Destinationen beidseits der Landesgrenze werden touristische Angebote über diese 
Grenze hinweg stiefmütterlich behandelt. Dies ist aus Sicht dieser Organisationen nachvollzieh-
bar, wollen sie doch “ihre“ Gäste nicht über die Grenze weisen, sondern in ihrer Region behal-
ten. Die grosse Ausnahme bildet die Via Spluga, welche durch Viamala Tourismus kommuni-
ziert und vermarktet wird. Weitere Angebote von grenzüberschreitenden Weitwanderwegen, wie 
die Via Valtellina oder der Walserweg, werden oft nicht von den Organisationen an der Grenze 
und mit geringen finanziellen Mitteln angeboten. 

Da die erhaltenen Informationen teils recht spärlich waren, konnten nicht alle Punkte abschlies-
send geklärt werden. 
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9. Empfehlung 

Aus Sicht des Kantons und der für das Wanderwegwesen verantwortlichen Grenzgemeinden soll-
ten aus rechtlichen Gründen unbedingt vor Ort die grenzüberschreitenden Wanderwege auf fol-
gende Punkte überprüft werden. 

Wegkategorie: Die in Graubünden signalisierte Wegkategorie (Wanderweg, Bergwanderweg, Al-
pinwanderweg) muss den im benachbarten Ausland effektiv herrschenden Wegverhältnissen ent-
sprechen. 

Ziele: Die auf den Bündner Wegweisern angegebenen Wanderziele müssen mit den weiterführen-
den Zielen im benachbarten Ausland übereinstimmen und georeferenziert sein. 

Gehzeiten: Die Gehzeiten auf den in Graubünden angebrachten Wegweisern sollten mittels Bege-
hung auf grössere Abweichungen überprüft werden. 

Die aus unserer Sicht minimalen Prüfungen könnten mit klar definierten Zusatzaufträgen den Be-
zirksleitern übertragen werden. Ein möglicher Auftrag könnte z.B. lauten: Begehen der ins angren-
zende Ausland führenden Wanderwege bis zum ersten Wegweiserstandort (jedoch mindestens 2 
km / maximal 4km). Kontrolle der Wegkategorien (Fotos von neuralgischen Stellen) und Aufnahme 
der Wegweiserziele (Fotos der Wegweiser) in alle Richtungen.  

Im Zusammenhang mit dem Wanderwegwesen sind die Kontakte über die Landesgrenze hinweg 
meist eher spärlich. Wenn Kontakte bestehen, handelt es sich eher um einen Austausch von Ein-
zelpersonen aus den Gemeinden, ohne offiziellen Charakter. Mit Ausnahme von allfälligen grenz-
überschreitenden Wanderwegprojekten dürfte es keinen regelmässigen kommunalen oder regio-
nalen Austausch geben. 

Anlässlich von Workshops mit den verschiedenen Regionen (Fürstentum Liechtenstein, Vorarl-
berg, Tirol, Südtirol, Lombardei) könnten die festgestellten aktuellsten Probleme mit den Verant-
wortlichen besprochen und pragmatisch Lösungen gesucht werden. 
Sollte eine vertiefte Zusammenarbeit über die Landesgrenze erwünscht sein, könnten regelmässi-
ge, regionale Treffen “institutionalisiert“ werden. Solche treffen würden einen koordinierte Wan-
derwegführung und Signalisation über die Grenzen ermöglichen. 

Die BAW führt seit vielen Jahren ein jährliches Nachbartreffen mit den für das Wanderwegwesen 
verantwortlichen Stellen des Kantons St. Gallen, des Fürstentums Liechtenstein und des Bundes-
landes Vorarlberg durch. An dieser Tagung gibt es einen wertvollen Erfahrungsaustausch über die 
Grenzen hinweg. Es werden aktuelle Probleme aus den verschiedenen Regionen und die unter-
schiedlichen Lösungsansätze diskutiert. 

10. Literatur 

- Signalisation Wanderwege. Handbuch. ASTRA 2013. 

- Adrian Fischer, M. Lamprecht, H.P. Stamm: Wandern in der Schweiz 2014. Hrsg. Bundesamt 
für Strassen und Schweizer Wanderwege, Bern 2015 

- Alternatives Wandern Schweiz. „Alpenpässe“ www.alternatives-wandern.ch 
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Anhang 1 

Durchgeführte Überprüfungen  
 

Graubünden 

Signalisation 
- welche Ziele im Ausland sind in Graubünden signalisiert? 
- sind die Ziele an der letzten Verzweigung angegeben? 

Weg 
- ist es ein Wander-, ein Bergwander- oder ein Alpinwanderweg? 
- wie ist der Zustand des Weges? 
- entspricht der Zustand des Weges der Kategorisierung? 
- welche Oberflächenbeschaffenheit weist der Weg auf? 

Wichtigkeit / Kommunikation 
- existieren Angebote auf diesen Wegen? 
- wenn möglich Infos zu den Frequenzen 
- prüfen des offiziellen Kartenmaterials 
- prüfen der Websites 
 
Ausland 

Zuständigkeit 
- wer ist verantwortlich für die Signalisation? 
- wer ist für den Unterhalt verantwortlich/besorgt? 

Signalisation 
- welche Ziele in Graubünden sind im Ausland signalisiert? 
- sind die Ziele an der letzten Verzweigung angegeben? 

Weg 
- wie ist die Kategorisierung geregelt und welcher gehört dieser Weg an? 
- wie ist der Zustand des Weges? 
- entspricht der Zustand des Weges der Kategorisierung? 
- welche Oberflächenbeschaffenheit weist der Weg auf? 

Wichtigkeit / Kommunikation 
- existieren Angebote auf diesen Wegen? 
- wenn möglich Infos zu den Frequenzen 
- prüfen des offiziellen Kartenmaterials 
- prüfen der Websites 
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Anhang 2: Online-Fragebogen 
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Anhang 3: Liste der kontaktierten Organisationen und Personen 

Organisation / Person   PLZ Ort 

A Marca Devis   6563 Mesocco 

Administraziun cumünala Scuol Scuol 7550 Scuol 

Administraziun cumünala Val Müstair Val Müstair 7537 Müstair 

Administraziun cumünela S-chanf S-chanf 7525 S-chanf 

Aebli Thomas Avers 7438 Hinterrhein 

Amministrazione Provinciale di Sondrio   23100 Sondrio 

Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung VIIa - Raumplanung und Baurecht 6900 Bregenz 

Battilana Diego Poschiavo 7742 Poschiavo 

Bollier Regula Scuol 7543 Lavin 

Brandnertal Tourismus Brandnertal 6708 Brand-Vorarlberg 

Bregaglia Engadin Turismo Bregaglia 7605 Stampa 

Cancelleria comunale Bregaglia Bregaglia 7606 Promontogno 

Cancelleria comunale Brusio Brusio 7743 Brusio 

Cancelleria comunale Cama Cama 6557 Cama 

Cancelleria comunale Mesocco Mesocco 6563 Mesocco 

Cancelleria comunale Poschiavo Poschiavo 7742 Poschiavo 

Cancelleria comunale Roveredo Roveredo 6535 Roveredo 

Cancelleria comunale Soazza Soazza 6562 Soazza 

Comune di Bianzone Brusio 23030 Bianzone 

Comune di Bormio Poschiavo 23032  Bormio 

Comune di Campodolcino   23021  Campodolcino 

Comune di Chiesa in Valmalenco Bregaglia  23020 Chiesa in Valmalenco 

Comune di Chiuro Brusio 23030 Chiuro 

Comune di Grosio Poschiavo 23033 Grosio 

Comune di Grosotto Poschiavo 23034  Grosotto 

Comune di Lanzada Brusio  23020  Lanzada 

Comune di Livigno   23030  Livigno 

Comune di Sondalo   23035  Sondalo 

Comune di Teglio Brusio 23036 Teglio 

Comune di Vervio Brusio 23030  Vervio 

Comune di Villa di Chiavenna Bregaglia 23029 Villa di Chiavenna 

Comune di Villa di Tirano Brusio 23030  Villa di Tirano 

DAV Sektion Schwaben Jamtal Hütte / Hermann Rapp 70597 Stuttgart 
Davos Klosters Destination Klosters 7250 Klosters 
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair 
AG Scuol 7550 Scuol 

Ente Turistico Regionale del Moesano San Bernardino, Mesolcina, Calanca 6565 San Bernardino 

Forrer Werner Igis 7206 Igis 
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Gäste-Information Engadin Samnaun Samnaun 7563 Samnaun Dorf 

Gäste-Information Engadin Val Müstair Val Müstair 7532 Tschierv 

Gästeinformation Ortlergebiet       

Gemeinde Balzers Balzers 9496 Balzers 

Gemeinde Brand Brand 6708  Brand 

Gemeinde Bürserberg Bürserberg 6707 Bürserberg 

Gemeinde Galtür Scuol 6563 Galtür 

Gemeinde Gaschurn Gaschurn 6793 Gaschurn 

Gemeinde Ischgel Scuol 6561 Ischgel 

Gemeinde Nauders Scuol 6543 Nauders 

Gemeinde Pfunds  Scuol 6542 Pfunds 

Gemeinde Prad am Stilfserjoch Val Müstair 39026 Prad am Stilfserjoch 

Gemeinde St. Gallenkirch Gargellen 6791 St. Gallenkirch 

Gemeinde Stilfs Val Müstair 39029 Stilfs 

Gemeinde Taufers i.M. Val Müstair 39020 Taufers im Münstertal 

Gemeinde Triesen Triesen 9495 Triesen 

Gemeinde Tschagguns Tschagguns 6774 Tschagguns 

Gemeinde Vandans Vandans 6773 Vandans 

Gemeindekanzlei Fläsch Fläsch 7306 Fläsch 

Gemeinde-Kanzlei Grüsch Fanas 7214 Grüsch 

Gemeindeverwaltung Schiers Thomas Heldstab 7220 Schiers 

Gemeindeverwaltung Ferrera Ferrera 7444 Ausserferrera 

Gemeindeverwaltung Klosters-Serneus Klosters 7250 Klosters 

Gemeindeverwaltung Luzein Luzein 7243 Pany 

Gemeindeverwaltung Pontresina Pontresina 7504 Pontresina 

Gemeindeverwaltung Samnaun Samnaun 7562 Samnaun-Compatsch 

Gemeindeverwaltung Seewis Seewis i.P 7212 Seewis Dorf 

Gemeindeverwaltung Splügen Splügen 7435 Splügen 

Gemeindeverwaltung Valsot Valsot 7556 Ramosch 

Gemeindeverwaltung Zernez Zernez 7530 Zernez 

Gemeindeverwaltung Zuoz Zuoz 7524 Zuoz 

Haritz Candida   6574 Vira Gambarogno 

Heidiland Tourismus AG Bad Ragaz 7310 Bad Ragaz 

Kur- und Verkehrsverein Seewis  Seewis i.P 7212 Seewis Dorf 

Liechtenstein Center Vaduz 9490 Vaduz 

Marc Derungs Heidelberger Hütte 69120 Heidelberg 

Michael Stein Sektion Rheinland Köln 4720 La Calamine / Kelmis 
Möckli Gusti   7524 Zuoz 

Montafon Tourismus GmbH   6780 Schruns 

Negrini Marcello Bregaglia 7605 Stampa 

Niederer Forti Klosters 7252 Klosters Dorf 
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Olaf Beck Amt für Wald, Natur und Landschaft 9490 Vaduz 
Organizzazione Regionale della 
Calanca    6537 Grono 

Pany-St. Antönien Tourismus Pany 7243 Pany 

Pontresina Tourist Inforamtion Pontresina 7504 Pontresina 

Prättigau Tourismus GmbH Grüsch 7214 Grüsch 

Roffler Heinz Seewis-Pardisla 7212 Seewis-Pardisla 

Salzgeber Nicolaus Pany 7243 Pany 

S-chanf Tourist Information S-chanf 7225 S-chanf 

Stadtverwaltung Maienfeld Maienfeld 7304 Maienfeld 

Tourismusverband Tiroler Oberland Nauders Tourismus 6543 Nauders 

Tourist Office Chiavenna   23022 Chiavenna  

Valposchiavo Turismo Poschiavo 7745 Li Curt 

Viamala Ferien Ferrera 7435 Splügen 

Vorarlberg Tourismus GmbH.   6850 Dornbirn 

Zernez Tourist Information Zernez 7530 Zernez 

Zuoz Tourist Inforamtion Zuoz 7524 Zuoz 
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Anhang 4: Liste der Grenzquerungen durch Wanderwege 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 www.tba.gr.ch        
    



 

TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN / Abt. Langsamverkehr 
Handbuch Langsamverkehr / Wegnetz & Infrastruktur 

20.11.2017 
205-7203d 

Grenzüberschreitende Wanderwege  Seite 15/22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 www.tba.gr.ch        
    



 

TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN / Abt. Langsamverkehr 
Handbuch Langsamverkehr / Wegnetz & Infrastruktur 

20.11.2017 
205-7203d 

Grenzüberschreitende Wanderwege  Seite 16/22 

 

Beispiel 1 - Signalisation und Karte übereinstimmend 

 
Die Signalisation der grenzüberschreitenden Wanderwege in Balzers ist korrekt. Die Ziele entspre-
chen den Angaben auf der Landeskarte 1:25 000, sie sind georeferenziert. 
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Beispiel 1 - Signalisation und Karte übereinstimmend 

Die Signalisiationen im Kanton Graubünden sind georeferenziert und weisen dieselben Ziele auf, 
die auch im Fürstentum Liechtenstein verwendet werden (Diebsloch, Mozentobel, Fläsch). 
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Beispiel 2 - Weganschluss in die Schweiz vorhanden, Signalisation Ausland-Schweiz fehlt 

 
Dieser Standort steht auf Italienischem Territorium und ist nur mit einem Wegweiser in Richtung 
Italien versehen. Eine Wegweisung nach Graubünden, wo ein offizieller Wanderweg besteht, fehlt. 
Die Schreibweise der Ortsbezeichnung sowie die Höhenangabe sind nicht georeferenziert (Passo 
Portone 2633m, Pass Partun ohne Höhenangabe) 
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Beispiel 3 - Signalisation und Karte stimmen überein 

 
Dieser Standort steht auf Italienischem Territorium und ist mit einem Wegweiser in Richtung Italien 
versehen. 
Es führt kein Wanderweg weiter nach Graubünden. 
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Die Kompass-Karte zeigt die richtige Situation mit lediglich dem Wanderweg auf der Italienischen 
Seite. 
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Beispiel 4 - Signalisation Ausland-Schweiz vorhanden, Weg nicht 

 
Dieser Standort steht auf Italienischem Territorium und ist mit Wegweisern in Richtung Italien und 
Graubünden versehen. 
Auf dem Gebiet von Graubünden führt jedoch kein offizieller, signalisierter Wanderweg auf den 
Passo Guinzana. 
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Die Kompass-Karte zeigt die richtige Situation mit lediglich dem Wanderweg auf der Italienischen 
Seite. 
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